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Text 

Artikel 141. (1) Der Verfassungsgerichtshof erkennt 

 a) über die Anfechtung der Wahl des Bundespräsidenten, von Wahlen zu den allgemeinen 
Vertretungskörpern, zum Europäischen Parlament und zu den satzungsgebenden Organen 
(Vertretungskörpern) der gesetzlichen beruflichen Vertretungen; 

 b) über Anfechtungen von Wahlen in die Landesregierung und in die mit der Vollziehung betrauten 
Organe einer Gemeinde; 

 c) auf Antrag eines allgemeinen Vertretungskörpers auf Mandatsverlust eines seiner Mitglieder; auf 
Antrag von mindestens der Hälfte der in Österreich gewählten Mitglieder des Europäischen 
Parlaments auf Mandatsverlust eines dieser Mitglieder des Europäischen Parlaments; 

 d) auf Antrag eines Gemeinderates auf Mandatsverlust eines Mitgliedes des mit der Vollziehung 
betrauten Organs der Gemeinde hinsichtlich dieser Funktion und auf Antrag eines 
satzungsgebenden Organs (Vertretungskörpers) einer gesetzlichen beruflichen Vertretung auf 
Mandatsverlust eines seiner Mitglieder; 

 e) über die Anfechtung des Ergebnisses von Volksbegehren, Volksabstimmungen, 
Volksbefragungen und Europäischen Bürgerinitiativen; 

 f) über die Aufnahme von Personen in Wählerevidenzen und die Streichung von Personen aus 
Wählerevidenzen; 

 g) über die Anfechtung von selbstständig anfechtbaren Bescheiden und Entscheidungen der 
Verwaltungsbehörden sowie – sofern bundes- oder landesgesetzlich vorgesehen – der 
Verwaltungsgerichte in den Fällen der lit. a bis f. 

Die Anfechtung gemäß lit. a, b, e, f und g kann auf die behauptete Rechtswidrigkeit des Verfahrens 
gegründet werden, der Antrag gemäß lit. c und d auf einen gesetzlich vorgesehenen Grund für den Verlust 
der Mitgliedschaft in einem allgemeinen Vertretungskörper, im Europäischen Parlament, in einem mit der 
Vollziehung betrauten Organ einer Gemeinde oder in einem satzungsgebenden Organ 
(Vertretungskörper) einer gesetzlichen beruflichen Vertretung. Der Verfassungsgerichtshof hat einer 
Anfechtung stattzugeben, wenn die behauptete Rechtswidrigkeit des Verfahrens erwiesen wurde und auf 
das Verfahrensergebnis von Einfluss war. In einem Verfahren vor der Verwaltungsbehörde haben auch 
der allgemeine Vertretungskörper und das satzungsgebende Organ (Vertretungskörper) der gesetzlichen 
beruflichen Vertretung Parteistellung. 

(2) Wird einer Anfechtung gemäß Abs. 1 lit. a stattgegeben und dadurch die teilweise oder gänzliche 
Wiederholung der Wahl zu einem allgemeinen Vertretungskörper, zum Europäischen Parlament oder zu 
einem satzungsgebenden Organ der gesetzlichen beruflichen Vertretungen erforderlich, so verlieren die 
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betroffenen Mitglieder dieses Vertretungskörpers ihr Mandat im Zeitpunkt der Übernahme desselben 
durch jene Mitglieder, die bei der innerhalb von 100 Tagen nach der Zustellung des Erkenntnisses des 
Verfassungsgerichtshofes durchzuführenden Wiederholungswahl gewählt wurden. 

(Anm.: Abs. 3 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 51/2012) 


